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Kann die Höhe der GOZ-Zuschläge 
frei vereinbart werden?

In der GOÄ findet man unter § 2 Abs. 3 
den Ausschluss, dass die Höhe der Zu-
schläge nicht nach § 2 Abs. 1 GOÄ ver-
einbart werden darf. In der GOZ gibt es 
diesen direkten Ausschluss nicht. Außer-

dem ist in § 2 Abs. 1 GOZ geregelt, dass 
eine abweichende Gebührenhöhe fest-
gelegt werden kann. Doch was genau 
fällt unter den Begriff Gebühren? Gebüh-
ren sind laut § 4 Abs. 1 GOZ Vergütungen 
für die im Gebührenverzeichnis genann-
ten zahnärztlichen Leistungen. Im Ge-
bührenverzeichnis der GOZ sind nicht nur 
die zahnärztlichen Leistungen aufgeführt, 
sondern auch Zuschläge, die zu bestimm-
ten Leistungen berechnet werden kön-
nen. Da ein Zuschlag aber keine selbst-
ständige zahnärztliche Leistung darstellt,  
sondern eine „Mehraufwandsentschä-
digung“ z. B. für eine mittels Laser oder 
Mikroskop erbrachte Leistung, kann man 
einen Zuschlag nicht als Gebühr betrach-

ten. Somit kann nach unserer Auffassung 
die Höhe der Zuschläge nicht nach § 2 
Abs. 1 und 2 GOZ vereinbart werden. Da-
für spricht im Übrigen auch, dass bei den 
Zuschlägen ausdrücklich darauf verwie-
sen wird, dass sie nur mit dem Einfach-
satz berechenbar sind.

Wir sind für Sie da!
Ihr GOZ-Referat  
der Zahnärztekammer Berlin

Wir beantworten gern auch  
Ihre GOZ-Frage: 
E-Mail: goz@zaek-berlin.de
Tel. (030) 34 808 -113, -148 
Fax (030) 34 808 - 213, -248

GOZ-Frage des Monats

Keine Vereinbarung von GOZ-Zuschlägen
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Das Oberverwaltungsgericht des 
Landes Nordrhein-Westfalen 
(OVG NRW) hat sich einem 

erst instanzlichen Urteil des Verwaltungs-
gerichts Köln angeschlossen, wonach die 
Voraussetzungen für den Widerruf einer 
zahnärztlichen Approbation dann erfüllt 
sind, wenn der Zahnarzt – wie hier im Fal-
le der Erkrankung an Epilepsie sowie Ein-
schränkungen der motorischen Kontrolle – 
gesundheitlich nicht mehr zur Ausübung 
des zahnärztlichen Berufs geeignet ist.
Der Antrag auf Zulassung der Berufung 
habe keinen Erfolg, da ernstliche Zwei-
fel an der Richtigkeit der erstinstanzlichen 
Klage abweisung nicht bestünden.
Mit seiner Klage wendete sich der Zahnarzt 
gegen den von der Bezirksregierung Köln 
erteilten Widerruf seiner zahnärztlichen Ap-
probation und die Aufforderung zur Aus-
händigung seiner Approbationsurkunde.
Rechtsgrundlage für den Widerruf der 
zahnärztlichen Approbation war das Zahn-
heilkundegesetz, welche zur Ausübung 
des zahnärztlichen Berufs die gesundheitli-
che Eignung voraussetzt.
Schon nach einem früheren Urteil des 
OVG NRW müsse ein (Zahn-)Arzt, um eine 
ordnungsgemäße und sachgerechte Be-

handlung seines Patienten zu gewährleis-
ten, ständig im Vollbesitz seiner geistigen 
und körperlichen Kräfte und in jeder Hin-
sicht „präsent“ sein. Nach Auffassung des 
VG Köln könne eine seit Jahren bestehen-
de Epilepsieerkrankung des Klägers, wel-
che zerebrale Anfälle und über mehrere 
Tage hinwegdauernde Lähmungserschei-
nungen des Arms nach sich ziehe, eine 
ordnungsgemäße und sachgerechte Be-
handlung der Patienten nicht garantieren. 
Es läge auf der Hand, dass damit verbun-
dene Störungen des Bewegungsablaufes, 
Bewusstseinsstörungen sowie Sprach- und 
Sehstörungen eine sachgerechte zahnärzt-
liche Behandlung unmöglich mache. Ein-
schränkungen der motorischen Kontrolle, 
der Aufmerksamkeit und Sorgfalt seien für 
die zahnärztliche Behandlung unabdingbar 
und könnten die körperliche Unversehrt-
heit und das Wohlergehen des betroffe-
nen Patienten unmittelbar und schwerwie-
gend gefährden.
Der Widerruf der Approbation erweise sich 
auch unter Berücksichtigung des Eingriffs 
in die grundrechtlich geschützte Berufsfrei-
heit des Klägers als angemessen, so das 
OVG NRW, da im Falle der Fortsetzung der 
zahnärztlichen Tätigkeit eine konkrete Ge-

fahr für die Patienten zu befürchten sei 
und das öffentliche Interesse am Schutz 
des Patientenwohls sowie das Vertrauen 
der Bevölkerung in das Gesundheitswe-
sen schwerer wiege als das persönliche In-
teresse des Klägers an einer ungehinder-
ten Berufsausübung. Die zahlreichen, vom 
Kläger vorgelegten ärztlichen Bescheini-
gungen würden deutliche Hinweise darauf 
geben, dass es sich um eine schwer ein-
stellbare Erkrankung handele. 
Zur Vermeidung etwaiger Missbrauchs-
möglichkeiten der weiteren Ausübung des 
zahnärztlichen Berufes sei die Aufforde-
rung der zuständigen Bezirksregierung, die 
Approbationsurkunde gem. § 52 S. 1 u. 2 
VwVfG NRW an sie auszuhändigen, eben-
falls rechtmäßig gewesen.
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ZA muss im Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Kräfte sein

Widerruf der zahnärztlichen Approbation wegen Erkrankung 




